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G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Förder-
fondsgesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Zur Stärkung und Finanzierung der Landesprogramme Städtebau soll 
eine Entnahme aus dem Sondervermögen Thüringer Wohnungsbauver-
mögen in Höhe von bis zu 9 600 000 Euro ermöglicht werden.

Die Verwendung der Mittel des Sondervermögens Thüringer Wohnungs-
bauvermögen zu anderen, als den in § 2 Abs. 1 und 3 des Thüringer För-
derfondsgesetzes (ThürFöFG) vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531 
-536-) in der jeweils geltenden Fassung genannten Zwecken, ist nach 
dem Thüringer Förderfondsgesetz in der derzeit geltenden Fassung 
nicht möglich.
Mit der Änderung des § 3 Abs. 3 ThürFöFG wird die Rechtsgrundlage 
geschaffen, eine Sonderentnahme aus dem Sondervermögen Thürin-
ger Wohnungsbauvermögen für den genannten Zweck vorzunehmen. 

B. Lösung

Erlass eines Änderungsgesetzes zur Änderung des Thüringer Förder-
fondsgesetzes

C. Alternativen

Reduzierung der Investitionen im Einzelplan 10

D. Kosten

Keine

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Keller
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 25. August 2020

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Förderfondsge-
setzes"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Förderfondsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Dem § 3 Abs. 3 des Thüringer Förderfondsgesetzes vom 
21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531 -536-), das zuletzt durch 
Gesetz vom 21. Dezember 2015 (GVBl. S. 217) geändert 
worden ist, werden folgende Sätze angefügt:

"Für das Jahr 2021 sind einmalige Entnahmen aus dem 
Sondervermögen Thüringer Wohnungsbauvermögen in 
Höhe von bis zu 9 600 000 Euro zugunsten des Landes-
haushalts zur Stärkung der Landesprogramme der Städ-
tebauförderung zulässig. Der auf Grundlage des Satzes 2 
entnommene Betrag ist dem Sondervermögen Thüringer 
Wohnungsbauvermögen in gleicher Höhe spätestens bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2024 wieder zuzuführen."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Die mit der Änderung des Thüringer Förderfondsgesetzes (ThürFöFG) 
vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531 -536-) in der jeweils geltenden 
Fassung zulässige Entnahme aus dem Sondervermögen Thüringer Woh-
nungsbauvermögen dient der Stärkung und Finanzierung der Landespro-
gramme Städtebau. Aus diesem Grund soll bei Bedarf eine Entnahme 
von Mitteln des Sondervermögens Thüringer Wohnungsbauvermögen in 
Höhe von bis zu 9 600 000 Euro zur Erreichung der Förderzwecke der 
Landesprogramme der Städtebauförderung ermöglicht werden. 

Die Verwendung der Mittel des Sondervermögens Thüringer Wohnungs-
bauvermögen zu anderen als in § 2 Abs. 1 und 3 ThürFöFG genannten 
Zwecken ist nach den derzeit geltenden Bestimmungen nicht zulässig. 
Aus diesem Grund soll mit dem vorliegenden Änderungsgesetz eine Ent-
nahme von Mitteln des Sondervermögens Thüringer Wohnungsbauver-
mögen in Höhe von insgesamt bis zu 9 600 000 Euro bei Bedarf zuguns-
ten der Ansätze des Einzelplans 10 Kapitel 10 04 des Landeshaushalts 
ermöglicht werden. Die auf dieser Grundlage entnommenen Mittel sind 
bis Ende 2024 dem Sondervermögen Thüringer Wohnungsbauvermö-
gen wieder zuzuführen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Der neue Satz 2 bestimmt, dass zur Stärkung und Finanzierung der Lan-
desprogramme der Städtebauförderung im Jahr 2021 bis zu 9 600 000 
Euro dem Sondervermögen Thüringer Wohnungsbauvermögen ent-
nommen werden können. Die Mittelentnahme soll nur in der tatsächlich 
benötigten Höhe erfolgen. Der Satz 3 legt fest, dass der nach Satz 2 
entnommene Betrag dem Sondervermögen Thüringer Wohnungsbau-
vermögen zum Erhalt des Vermögensbestandes und damit zur Erfüllung 
des in § 2 Abs. 1 und 3 genannten Zweckes bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2024 wieder zuzuführen ist.

Zu Artikel 2

In Artikel 2 wird das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes geregelt.



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge







Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Deutscher Mieterbund Thüringen 

Stellungnahme zum Zweiten Gesetz zur Änderung 

des Thüringer Förderfondsgesetzes 

Erfurt den 28.09.2020 

I. Kontext 

Das mit dem Gesetz angestrebte Ziel, Planungssicherheit bei Gemeinden 

und Kommunen für ihre Baumaßnahmen mit Unterstützung der Landes-

förderung der Städtebauförderung herzustellen, ist von der Sache her 

richtig. 

Der jedoch vorgeschlagene Weg über den vorliegenden Entwurf kann von 

uns nicht unterstützt werden. 

H. Regelungsvorschlag 

Die seit 2018 neu bestehenden Förderungen des sozialen Wohnungsbaus 

Ist gut, sie weisen praktikable Förderkonditionen aus und werden daher in 

Thüringen flächendeckend angenommen. 

Der Haushaltstitel war nach Überarbeitung der Förderung 2018 von An-

fang an unterfinanziert. Statt Finanzmittel aus dem Wohnungsbauvermö-

gen zu entnehmen und dem Städtebau zuzuführen, sollten dringend die 

Mittel zur sozialen Wohnraumförderung verlässlich aufgestockt werden. 



In Thüringen besteht immer noch ein Nachholbedarf an sozialen Woh-

nungsneubau. 

Planungs- und Investitionssicherheit sind wichtig, da Wohnungsbau bei 

notwendiger Aufstellung eines Bebauungsplanes eine mehrjährige Phase 

darstellt. 

Die in Aussicht gestellte Entnahme aus dem Thüringer Wohnungsbauver-

mögen sollte unseres Erachtens dringender in die Förderung des Woh-

nungsneubaues gesteckt werden.  

III.  Zusammenfassung 

Der vorliegende Gesetzentwurf wird von uns abgelehnt. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Verband Thüringer Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft e.V. 

Verbandsdirektor 

THUR. LANDTAG POST 
30_09.202012:2 

vtw I Reglerungsstraße 58 I 99084 Erfurt  

   

Thüringer Landtag 
-Haushalts- und Finanzausschuss- 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

  

30.09.2020 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Förderfondsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 7/1502 - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Thüringer Förderfondsgesetzes und die eingeräumte Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. 

Das Thüringer Förderfondsgesetz soll dahingehend geändert Werden, dass eine Entnahme 
aus dem Thüringer Wohnungsbauvermögen zugunsten der Städtebauförderung ermöglicht 
wird. Dieses Geld soll bis 2024 wieder in das Wohnungsbauvermögen zurückfließen. 

Juristisch ist eine derartige Gesetzesänderung erforderlich, um den beabsichtigten Zweck - 
die Entnahme - erfüllen zu können. Nachvollziehbar ist dieses Handeln in keiner Weise. Mit 
dieser Entnahme wird das Signal gesendet, dass freie Spitzen im Wohnungsbauvermögen 
verfügbar sind, da die Wohnraumförderung nicht nachgefragt wird. 

Das Gegenteil ist der Fall. Zwar beträgt das Wohnungsbauvermögen insgesamt rund 403 
Mio. Euro. Überwiegend handelt es sich aber um offene Forderungen. Den freien Spitzen 
von 141 Mio. Euro Ende 2019 stehen Anmeldungen und Anträge zur Wohnraumförderung 
von rund 231 Mio. Euro gegenüber (siehe auch Drucksache 7/1090 Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Lukasch). 

Die Entnahme aus dem Wohnungsbauvermögen führt im Jahr 2021 zu einer Entlastung des 
Haushaltes des Freistaates Thüringen. Spätestens im Jahr 2024 müssen die entnommenen 
Mittel aber dem Wohnungsbauvermögen wieder zugeführt werden, um die bisher eingegan-
genen Verpflichtungen erfüllen zu können. Die Haushaltsbelastung wird lediglich in die Zu-
kunft verlagert. 

Aus unserer Sicht wird mit der geplanten Gesetzesänderung lediglich eine kurzfristige Si-
cherstellung von weiteren Investitionen im Rahmen der Städtebauförderung ermöglicht. 
Langfristig gesehen, ist es keine Lösung. Zumal auch eine spätere erneute Gesetzesände-
rung dahingehend, dass keine Rückflüsse erfolgen müssen, nicht ausgeschlossen werden 
kann. 

Verband Thüringer Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft e.V. 
(Gesetzlicher Prüfungsverband) 
Regierungsstraße 58 
99084 Erfurt  

+49 361 34010-0 
69 +49361 34010-233 
info@vtw.de 
www.vtw.de 
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Der vtw spricht sich ausdrücklich gegen das Zweite Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Förderfondsgesetzes aus. 

Laut § 2 Abs. 3 dient das Wohnungsbauvermögen der nachhaltigen Sicherung des Woh-
nungsbestandes. Nach § 3 Abs. 3 sind nicht verbrauchte Mittel, solange sie nicht zur Erfül-
lung von Verbindlichkeiten benötigt werden, zugunsten der Sondervermögen (hier des Woh-
nungsbauvermögens) anzulegen. Kein Zweifel besteht darüber, dass die Mittel des Woh-
nungsbauvermögens in Kürze für den eigentlichen Zweck, die Wohnraumförderung benötigt 
werden. Insofern ist eine Entnahme nicht zu rechtfertigen. 

Vielmehr ist es dringend erforderlich, das Wohnungsbauvermögen erheblich durch Mittelzu-
führungen zu erhöhen. Projekte zur Erreichung der Klimaneutralität des Gebäudebestandes, 
der Barrierereduzierung im Wohnbereich und der Schaffung von bezahlbarem sozialen 
Wohnraum müssen momentan wegen fehlender Fördermittel verschoben oder abgesagt 
werden. 

Gern stehenflvir Ihnen auch für weitere Informationen zur Verfügung. 

Mit  re Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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